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*MIT MEINER UNTERSCHRIFT BIN ICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS ICH WEITERE INFORMATIONEN DES VGT ZUGESCHICKT BEKOMME. DIES KANN JEDERZEIT TELEFONISCH ODER PER EMAIL STORNIERT WERDEN.
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DIE UNTERZEICHNENDEN PERSONEN UNTERSTÜTZEN FOLGENDE FORDERUNGEN DES VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT):

Das Bundestierschutzgesetz muss auch für Tierversuche gelten
Das Tierversuchsgesetz von 1988 muss grundsätzlich reformiert werden
Insbesondere muss die Definition von Tierversuchen jegliche Versuche an allen Tieren umfassen
Schaffung einer professionellen Genehmigungskommission für alle Tierversuche, die jedes Labor unangemel-
det jährlich kontrolliert und jeden Versuch nach wissenschaftlichen und ethischen Kriterien evaluiert und
gegebenenfalls ablehnt

Tierversuche werden in einem eigenen Gesetz geregelt, das allerdings bereits 1988 erlassen wurde, also lange bevor Tierschutz den
Stellenwert bekommen hat, den er heute genießt. Die durch §12 Tierversuchsgesetz vorgesehenen Kontrollen der Tierversuche und
der Tierversuchslabors finden nicht statt, weil keine professionelle Kontrollkommission mit klaren Kompetenzen dafür eingerich-
tet wurde. Die Definition von Tierversuchen entspricht nicht internationalen Standards. Z.B. Versuche, bei denen die Tiere nach
dem Versuch nicht mehr aus der Narkose aufwachen oder Versuche, bei denen die ExperimentatorInnen selbst der Meinung sind,
dass sie die Versuchstiere nicht belasten, zählen nicht als Tierversuche.


